
Anlage 1 
Entwurf vom 03.11.2010 

 
VEREINBARUNG 

 
über die 

 
Begrenzung von Kapitaleinlagen der Stadt in die EWT 

 
zwischen der Wartburgstadt Eisenach 

(nachstehend „Stadt“ genannt) 
 

und 
 

der "Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH" 
(nachstehend „EWT“ genannt) 

 
 

§ 1 

Die EWT muss bestrebt sein, das Entstehen von Jahresfehlbeträgen zu vermeiden. Sollte 
das nicht gelingen, erbringt die Stadt Kapitaleinlagen, die sich am Jahresfehlbetrag orientie-
ren sollen. Dabei ist die Höhe der Kapitaleinlage grundsätzlich auf max. 350.000 Euro p.a. zu 
beschränken. 
 
 

§ 2 

(1) Die EWT weist der Stadt anhand des festgestellten Wirtschafts- und Finanzplans den 
voraussichtlichen Kapitalbedarf im jeweiligen Wirtschaftsjahr grundsätzlich nach.  

 
(2) Die Stadt hat das Recht Änderungen zum Wirtschafts- und Finanzplan vorzuschlagen 

und damit unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des Kapitalbedarfs zu nehmen. Dabei 
muss die Finanzierung der Gesellschaft sichergestellt werden. 

 
(3) Die Kapitaleinlage gemäß § 1 wird dann vierteljährlich zum 15. Januar, 15. April, 15. 

Juli und 15. Oktober an die EWT auf der Basis einer aktuellen Liquiditätsplanung, die 
den konkreten Finanzmittelbedarf nachweist, geleistet. 

 
(4) Änderungen im Wirtschafts- und Finanzplan sind der Stadt umgehend mitzuteilen. 
 
 

§ 3 

(1) Der Vertrag gilt zum 01.01.2011 und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
 
(2) Eine Kündigung ist durch beide Vertragsparteien mit einer Frist von 12 Monaten je-

weils zum 31.12. eines Jahres möglich. Die Kündigung ist erstmals zum 31.12.2013 
möglich. 

 
(3) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
 

§ 4 

 
(1) Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch beide Vertragspartner in Kraft. 

Mündliche Nebenvereinbarungen sind nicht getroffen worden. Jede Änderung oder 
Ergänzung dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform. 
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(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder wer-
den, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berührt. Bei-
de Vertragspartner verpflichten sich, solche unwirksamen Bestimmungen nach Mög-
lichkeit durch im wirtschaftlichen Erfolg gleichwertige Vereinbarungen zu ersetzen. 

 
 
Wartburgstadt Eisenach    Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH 
 
 
 
 
______________________    ________________________ 
Matthias Doht      Monika Dombrowsky 
Oberbürgermeister     Geschäftsführerin 


